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1:1. Verordnung: Erklärung von Teilen des 23. Wiener Gemeindebezirkes zum Landschahsschutzgebiet (Landschahs
schutzgebiet Mauer - Kalksburg). 

27. 

Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
19. Mai 1987, betreffend die Erklärung von 
Teilen des 23. Wiener Gemeindebezirkes zum 
Landschaftsschutzgebiet (Landschaftsschutz-

gebiet Mauer - Kalksburg) 

Auf Grund des § 11 Abs. 1 und 2 des Wiener 
Naturschutzgesetzes 1984, tGBl. für Wien 
Nr. 6/1985, wird verordnet: 

/. § 1. Die in dem eine Anlage zu dieser Verord-
• nung bildenden Plan mit einer ununterbrochenen 

schwarzen Linie umgrenzten und durch Grünfär
bung ausgewiesenen Teile des 23. Wiener Gemein-

debezirkes werden zum Landschaftsschutzgebiet 
erklärt. 

§ 2. Die Bewirtschaftung land- oder forstwirt
schaftlich genutzter Flächen ist derart durchzufüh
ren, daß keine wesentlichen Änderungen des Land
schaftsbildes und keine schädigenden Auswirkun
gen auf den Landschaftshaushalt entstehen. Insbe
sondere sind die Kulturgattungen Weinbau und 
Ackerbau beizubehalten. 

§ J. Diese Verordnung tritt mit dem der Kund
machung folgenden Tag in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Zilk 

Erhlltlich im Drucksortenverlag der Stadthauptkasse,!, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre, und im Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, 1037 Wien, 
Rennweg 12 a, Telefon 78 76 31-39/295 oder 327 Durchwahl, Verkaufspreis 7,- S. 
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